
TAM-Meldung – Bestandsmeldungen und Therapiehäufigkeit  

Tierhalter, die bestimmte Bestandsuntergrenzen überschreiten, sind im Rahmen der 

Antibiotika-minimierung verpflichtet, verschiedene Meldungen vorzunehmen. Seit 2023 

werden die Antibiotikameldungen vom Tierarzt vorgenommen. Der Tierhalter muss in 

der HIT-Datenbank unter „TAM“ zusätzlich folgende Meldungen durchführen: 

 

1. Anleitung Nullmeldung: 

Wurden in einer meldepflichtigen Nutzungsart innerhalb eines Halbjahres keine 

Antibiotika eingesetzt, muss der Tierhalter eine sogenannte Nullmeldung abgeben. 

Fristen: jeweils bis zum 14.07. und 14.01. 

 

Schritt 1:  

Gehen Sie im Hauptmenü auf „Auswahlmenü Tierarzneimittel / Antibiotika (TAM)“ 

 

Schritt 2: 

Gehen Sie auf „Eingabe Nullmeldung“ 

 



Schritt 3 bis 5: 

Wählen Sie das Kalenderhalbjahr aus und klicken Sie auf Anzeigen.  

Danach müssen Sie unter „Auswahl“ die Nutzungsart angeben, für die Sie die 

Nullmeldung machen möchten. Im Anschluss daran, müssen Sie nun auf „Speichern / 

Stornieren“ klicken.  

 

 

  



2. Anleitung Eingabe von Bestandszahlen (entfällt bei Nullmeldung): 

Es müssen halbjährlich die Anzahl der gehaltenen Tiere (Tierbestand) sowie die 

Bestandsveränderungen (Zugänge/Abgänge) im Verlauf des Kalenderhalbjahres gemeldet 

werden. Bei Rindern und Schweinen können die Daten aus den HIT-Meldungen 

übernommen werden. Dies ist unter „TAM“ im Bereich „Vorschlag/Übernahme 

Tierbestand/...“ möglich. 

 

Schritt 1:  

Siehe „Schritt 1“ bei der Nullmeldung 

Schritt 2: 

Gehen Sie auf „Vorschlag/Übernahme Tierbestand… Rinder“ (oder Schweine) 

 

Schritt 3: 

Wählen Sie das Kalenderhalbjahr und den Betriebstyp aus (z.B. Milchkuhhaltung, keine 

zugegangenen Kälber) und klicken Sie auf „Anzeigen“.  

 
  



Schritt 4: 

Klicken Sie auf „Ändern / Speichern“  

 
 

3. Dokumentation der Therapiehäufigkeiten und Vergleich mit den 

veröffentlichten Kennzahlen: 

Ein meldepflichtiger Betrieb muss nachweisen, dass die eigene Therapiehäufigkeit mit 

den jährlich veröffentlichten Kennzahlen verglichen wurde. Hierzu geht man in der TAM -

Anwendung auf „Therapiehäufigkeit, Kennzahlen, TAM-Vorgänge“. Anschließend sind das 

korrekte Halbjahr und die richtige Nutzungsart auszuwählen und auf „Anzeigen“ zu 

klicken. Zunächst wird die eigene betriebliche Therapiehäufigkeit angezeigt, darunter 

folgen die bundesweiten Kennzahlen zum Vergleich. Beide Angaben müssen 

dokumentiert und archiviert werden. 

Fristen: jeweils bis zum 01.03. und 01.09. 



 

 

 

4. Maßnahmenplan erstellen (bei Überschreitungen von Kennzahlen): 

Betriebe, deren Therapiehäufigkeit zwischen Kennzahl 1 und Kennzahl 2 liegt, müssen 

gemeinsam mit ihrem Tierarzt im Rahmen einer Beratung die Gründe für den häufigen 

Antibiotikaeinsatz ermitteln. Wird die Kennzahl 2 überschritten, ist ebenfalls eine 

Beratung notwendig. Zusätzlich muss in diesem Fall ein schriftlicher Maßnahmenplan 

erstellt und beim zuständigen Veterinäramt eingereicht werden. 

Fristen: jeweils bis zum 01.04. und 01.10. 

 

Hinweis: Bei einer wiederholten Überschreitung der bundesweiten jährlichen Kennzahl 2 

im auf das erste Überschreitungshalbjahr folgenden Halbjahr ist keine erneute Erstellung 

und Übermittlung eines Maßnahmenplans erforderlich. 

 

 

 

Bestandsuntergrenzen verschiedener Nutzungsarten: 

· Milchkühe: 25 

· Kälber (zugegangen, < 12 Monate): 25 

· Mastschweine (>30 kg): 250 

· Masthühner: 10.000 

· Absatzferkel (< 30 kg): 250 

· Legehennen: 4.000 

· Sauen inkl. Eber: 85 

 


